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Ur . 'b k' h .,., " ' . ' Fraktion Stern erg Ire e ~1 

CDU·FrllJ, .. tion Sto!nbQn:;~i."thC! ela KoHnr:wcr Bcndüccn WeJ1l!rholmer Stroßc Sn 249n Slolnborrklrche 

Intemet und Facebook: http://www.cdu-steinbergkirche-quem.de 
http://www.facebook.com/cdu.steinbergkirche.quern 

An den: 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung Steinbergldrche, 

Herrn Bürgermeister Johannes Erichsen 
über den: 

Vorsitzenden des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, 
Herrn Hermann Breuers 
nachrichtlich an die: 
Mitglieder der Gemeindevertretung Steinbergkirche 

Holmlück 2 
24972 Steinbergkirche 

Es schreibt Ihnen: 

Kai-Ingwer Bendixen, stellV. Vorsitzender 
Telefon: 04632-87485 

E-Mail;k.bendixen@t-online.de 

Steinbergkirche, den 03.02 .. 2019 

Antrag der Fraktionder CDU zur Sitzung der Gemeindevertretung ,am 04.03.2019 

1. Beschlussfassung zur Anschaff~ng von Weihna~htsbeleuchtung im Gemeindegebiet 

2. Prüfauftrag zur Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

die CDU-Fraktion in der Gemeinde Steinbergkirche beantragt, den Tagesordnungspunkt ,Straßenbeleuchtung im 

Gemeindegebiet und Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet' zur Tagesordnung der 

Gemeindevertretung tu nehmen. 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

1.) Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung auf LED

Basis für die Straßenlaternen imGemeind~gebiet, und zwar in Form von Sternen ähnlich wie in Geltihg oder in 

I=orm von Kometen ähnlich wie in Sörup. Begonnen werden soll im Ortsteil Groß-Que~n; in dem ländlichen 

Zentralort Steinbergkirche sind schnellstmöglich die Voraussetzungen für die Installation einer 

Weihnachtsbeleuchtung zu schaffen. Die Anschaffung und Installation der Weihnachtsbeleuchtung soll sich über 

mehrere Jahre hinwegziehen. Die Gemeindevertretung stellt hierfür'die nötigen finanziellen: Mittel zur Verfügung; 

entsprechende Haushaltsmittel sind im Nachtragshaushalt 2üi9 bzw. in demnachfolgenden;Haushaltsjahren im 

Haushaltspla n einzustellen. Bürgermeister und Verwaltung werden ermächtigt, Angehote zur Beschaffung und 
Installation von Weihnachtsbeleuchtungen einzuholen. 

Die Gemeinde bemüht sich sowohl in der Einwohnerschaft, als auch bei Handels~ und Gewerbetreibenden um 

Sponsoren, welche das Vorha ben finanziell unterstützen möchten. Sponsoren sollen -sofern nicht widersprochen 

wird- öffentlich genannt werden. 

2.) Prüfauftrag: Die Gemeindevertretung Steinbergkirche erteilt dem Bürgermeister den Auftra~ die Machbarkeit 

und Finanzierung der Sanierung, der Erneuerung und der Erweiterung der Straßenbeleuchtung im 

Gemeindegebiet zu prüfen: 
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(I Herstellung einer Straßenbeleuchtung im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebes für Straßenbau und 

Verkehr für den Abschnitt der B 199/Nordstraße in dem Zentralort Steinbergkirche. 

" Umstellung der Straßenbeleuchtung auHED-Technik für die Straßenlaternen entlang der 'Landesstraße 

248 (L248): Gintofter Straße, Westerholmer Straße und Westerho1m. 

(I Herstellung einer Straßenbeleuchtung im artsteil Röikier;hierz,u sind die in Roikier wohnenden 

Einwohnerzu befragen. 

Fördermöglichkeiten / Förderprograrnme sind zu erkunden, in Arlspruch Zu nehmen und auszuschöpfen. Die 

Ergebnisse der Prüfung sind über den Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt der Gemeindevertretung zur 

Entscheidung und Beschlussfassung vorzulegen. 

Begründung: 

Im Gegensatz zu den umliegenden (zentralen) Orten bietet die Gemeinde Steinbergkirche,wie auch der zentrale 

OrtSteinbergkirche, in der Weihnachtszeit keine Weihnachtsbeleuchtung an. Bereits in 2018,hatten die 

Veranstalter des "Christmas-Warm-Up Steinbergkirche 2017" beschlossen, einen Teil des Überschusses der 

Gemeinde Steinbergkirche für die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung an den Str,aßenlaternen zur 

Verfügung zu stellen. Nach dem "Christmas-Waml-Up Steinbergkirche 2018" beschlossen die Veranstalter nun am 

30.01.2019 erneut, einen Teil in Höhe von 1.500,-€ des nun angewachsenen Überschusses hierfür 

zweckgebunden zur Verfügung zu stellen. 

Die Maßnahme soll dazu beitragen; die Ortsteile der Gemeinde, aber auch den zentraleriOrt Steinbergkirche 

ansprechend, attraktiv und dem Weihnachtsfest entsprechend zu gestalten. 

Im Bereich der Ortsteile Groß-Quern, Nübelfeld, Kalleby und Neukirchen wurde. die Straßenbeleuchtung V0r 

einigen jahren größtenteils auf LED umgerüstet. Deshalb soll nach Auffassung der CDU-Fraktion imOrtsteil Groß

Quern entlang der K 100 begonnen werden. Trotzdem ist der ländliche Zentralort Steinbergkirche nicht zu 

vernachlässigen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung -nicht erst seit Beginn der 

Städtebauförderung- muss der Zentralort nicht nur zur Weihnachtszeit anspreehender gestaltet werden. 

Nach Auffassung der CDU~Fi"aktion stehen die Themen Weihnachtsbeleuchtung. und Straßenbeleuchtung in sehr 

engem Kontext zueinander. Da hier erhebliche finanzielle Auswirl<ungen zu erwarten sind, 'bedcirf es eines 

schlüssigen Konzeptes, 50 dass eine ganzheitliche Betrachtung und Prüfung erforderlich ist. 

Im Ortsteil Roikier gjbt es gar keine Straßenbeleuchtung. Hier sollen' die Einwohner in geeigneter Form befragt 

werden, ob diese eine StraßenbeleuchtungwÜrischen und welche Verbesserungen sich für ihre Lebensqualität 

und das Sicherheitsempfinden damit ergäben. 

Für den innerört!ichen Straßenbereich der Bundesstraße 199 im Zentralort Steinbergkirche ist der landesbetrieb 

für Straßenbau und Verkehr zuständig. Mit dem landesbetrieb sind die Bedingungen und I(onditionenfür die 

Erweiterung der Straßenbefeuchtung über den Verkehrsl<notenpunkt hinaus zu erörtern und abzusprechen. 

Der ländliche Zentralort Steinbergkirche ist in den vergangenen Jahren entlang der L248, Gintofter Straße nach 

Norden hin gewachsen. Frühere Gemeindevertreter hatten sich bereits erfolgreich um die Erweiterung des 

Ortsdurchfahrtsbereichs nach Norden hin bemüht. Die entsprechende Erweiterung der Straß~nbeleuchtung ist 
daher nur konsequent. 

Steinbergkirche, den 03.02.2019 

~~~;,; 4~, ~:~-;;i-~, --<::' ::.;;;~~c;:::_ .. ;;;;;;~~' ~-"'~;.:"~--=-=-
-stellv. !=raktionsvorsitzender-
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